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Entwicklung des Fiirsorgewesens im Kanton Ziirich

seit Jahrhundertbheginn

Von Dr. W. Frey.
(Schiug.)

Zur zweiten Hauptgruppe privater Sonderfiirsorge zihlen wir alle jene Orga-
nisationen, die sich der Fiirsorge fiir bestimmie Gruppen von Einzelpersonen wid-
men und die sich nach ihrem Wirkungsbereich demjenigen der beiden grofBen
Stiftungen Fiir die Jugend und Fir das Alter unterordnen lassen. Wie erwihnt,
stellt sich die private Altersfiirsorge als Erginzung der von ihr vorbereiteten
Altersversicherung dar und entlastet damit auch indirekt die Armenpflege, ohne
deren System wesentlich zu beeinflussen. Die sich mit dem einzelnen Kind be-
fassende Jugendfiirsorge hat den fiirsorgerischen Behandlungsmethoden auf die-
sem Teilgebiet neue Wege gewiesen. So grol} die finanzielle Entlastung auch sein
mag, die der Armenpflege durch diesen privaten Hilfszweig zu Teil wurde, noch
viel hoher ist all das einzuschitzen, was durch die von der Stiftung Pro Juven-
tute inspirierte moderne Jugendfiirsorge im Sinne der Vorbeugung erreicht wird.
Wenn auch den ziircherischen Armenpflegen im allgemeinen bezeugt werden
muB, daf sie von jeher dem Gedeihen des Kindes grofite Aufmerksamkeit ge-
schenkt haben, so wird es doch fiir sie nur von Vorteil sein, wenn sie sich, soweit
das nicht jetzt schon geschah, mit diesen neuen Behandlungsmethoden vertraut
machen und den Kontakt insbesondere mit den Pro Juventute-Organisationen
suchen. Ich denke dabei in erster Linie an die Probleme, die das kérperlich oder
seelisch verkiimmerte Kind der Fiirsorge stellt. DaB sich auch die private Initiative
am Kampf zur Verhiitung der Armut in bahnbrechender Weise beteiligt hat, kann
hier nur festgestellt, nicht niiher begriindet werden.

_ Entlastung der Armenpflege durch die Sozialfiirsorge? Man sollte meinen,
die Armenpflege sei durch den geschilderten Ausbau der Sozialfiirsorge finanziell
I hohem MaBe entlastet worden. Die Tatsache, daB sich die Armenausgaben
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in unserm Kanton von rund 1 750 000 im Jahre 1900 auf rund 17 000 000 Fran-
ken im Jahre 1945 erh6ht haben, beweist das Gegenteil. Wenn auch im Jahre
1945 nahezu die Hilfte aller im Kanton Ziirich verausgabten Unterstiitzungen
auf die Stadt Ziirich entfielen, gegen rund /5 im Jahre 1900, so hat sich doch der
Gesamtaufwand in den iibrigen Gemeinden des Kantons immer noch um nahezu
das fiinfeinhalbfache (rund 7 867 000 gegen 1 450 000 Franken) erhéht. Dabei
sind allerdings die Geldentwertung, die auBerordentlichen Erhcéhungen der
Pflegetaxen Versorgter sowie die Tatsache zu beriicksichtigen, daBl im Brutto-
aufwand des Jahres 1945 erhebliche Betrige enthalten sind, die nachtriglich
durch die Altersversicherung gedeckt wurden. Anderseits stand das Jahr 1945
im Gegensatz zum Jahre 1900 im Zeichen einer wirtschaftlichen Hochkonjunktur
einzigartigen Umfangs. Die auch so noch bestehende sehr hohe Ausgabenvermeh-
rung wird daraus zu erkliren sein, dal die enorm gesteigerte Warenproduktion
auch wesentlich erh6hten Lebensanspriichen rief, und dafl deshalb und aus der
modernen Einstellung zum Verarmungsproblem das armenrechtlich zugebilligte
Existenzminimum sehr stark gehoben wurde. Weiter ist zu bedenken, daB eine
griindliche, nicht einfach nur aufs Sparen und Knorzen eingestellte Fiirsorge eben
auch viel groere Mittel erfordert und dafl die Sozialfiirsorge wie angedeutet noch
vielfach armenrechtlicher Erginzung bedarf. Zu beriicksichtigen ist ferner, daf3
mit der Bevolkerungszunahme auch die Verarmungsziffer stark anstieg und daf3
die Firsorge fir die Kantonsfremden, welche sich um die Jahrhundertwende
noch in dufBlerst bescheidenen Grenzen hielt, im Jahre 1945 gegen fiinf Millionen
Franken erforderte.

Es wurde eingangs angedeutet, dafl sich auch in den allgemeinen humanitiiren
und sozialpolitisehen Auffassungen unserer Epoche tiefgreifende Wandlungen
vollzogen. Diese haben dann ja auch im Ausbau der Wohlfahrtseinrichtungen
und sozialpolitischen MaBnahmen und in den durch diese Systeme verkdrperten
neuen Fiirsorgemethoden ihre praktische Verwirklichung gefunden. Die humani-
tdren Auffassungen des vorigen Jahrhunderts wurden in zunehmendem MaBe
bestimmt durch das demokratische Gedankengut der franzésischen Revolution,
insbesondere durch das von ihr verfochtene Ideal der Gleichwertigkeit und der
Gleichberechtigung aller. Diese dem urchristlichen Ideal entsprechende Wert-
schitzung jedes Menschenlebens fithrte in einer Epoche, welche durch die Aus-
breitung des kapitalistischen Wirtschaftssystems und das Aufkommen proleta-
risierter Bevolkerungsmassen gekennzeichnet ist, zwangsliufig zu einer organi-
sierten sozialen Bewegung. Diese hatte sich um die Jahrhundertwende und seither
zu einem politischen Machtfaktor ersten Ranges entwickelt. Thr schwebte das
Ziel vor, jenes Ideal in allen sozialen Beziehungen in die Tat umzusetzen, und
auch die Fiirsorge danach auszurichten. Fragen wir nun, wie sich die neue Denk-
weise in der Armenprazis ausgewirkt hat, und in welcher Richtung sie sich weiter
entwickeln muf}, wenn die Armenpflege den neuen Aufgaben geniigen soll, die ihr
eine tiefaufgewiihlte neue Zeit stellt. Nach altherkémmlicher Beurteilung der
Armut war man kaum geneigt, den gufern Ursachen allzu groBe Bedeutung bei-
zumessen. Man glaubte vielmehr in der Verarmung einen Vorgang erblicken zu
miissen, der vorwiegend auf personliches Versagen, auf wirtschaftliche Un-
tiichtigkeit, mangelnde Voraussicht, in zahllosen Fillen aber auf schuldhaftes,
boswilliges Verhalten der Verarmten zuriickzufithren sei. Man erblickte im
Armen nur allzurasch einen minderwertigen Menschen, den man zwar im Elend
nicht ganz zugrundegehen lassen wollte, den man aber durch strengste, oft
entehrende Behandlungsmethoden und durch &duBlerst knappe Unterstiitzung
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glaubte abschrecken zu miissen und zur Umkehr bringen zu kénnen. Obschon im
Kanton Ziirich die Gemeinden schon im Zeitalter der Reformation verpflichtet
wurden, wenigstens fiir die ortsbiirgerlichen Armen zu sorgen und ihnen hiefiir
auch die sidkularisierten Kirchengliter zur Verfiigung gestellt wurden, verliehen
doch noch wihrend Jahrhunderten armenpolizeiliche MaBBnahmen, von Zeit zu
Zeit wiederholte und verschiirfte Bettelmandate usw. der Armenpflege ihr charak-
teristisches Geprige. Als bezeichnend fiir den Geist, der die Armenpflege be-
herrschte, mag anstelle weitern Details nur daran erinnert werden, dafl nach der
Ziircher Almosenordnung vom Jahre 1525 allen dauernd Unterstiitzten kleine
Metallschilder anzuhéngen waren, um sie so vor aller Welt als Almosenempfianger
zu brandmarken. Es fehlte gerade nur, da man sie nicht auch noch schwarz an-
gestrichen hat. Erst der sich im Verlaufe des letzten Jahrhunderts allméhlich
vollziehende Wandel in der Beurteilung sozialen Geschehens fiihrte auch zu einer
verinderten Stellungnahme zu den Problemen der Verarmung. Zunichst ddm-
merte die Erkenntnis, wie sinnlos und hartherzig sich die von einer solchen Men-
talitit getragene Armenpraxis gegeniiber all denjenigen Armen erweisen muB,
deren Verarmung ausschliefllich auf duflern Einwirkungen beruht, die das Ver-
halten des Bediirftigen in keiner Weise zu beeinflussen vermag. Mit Zunahme der
humanitéren Gesinnung und der allgemeinen Bildung muf} aber auch die Einsicht
reifen, dafl auch in allen iibrigen Fillen mit einer von Geringschatzung und Mif3-
deutung der Eigenart der Unterstiitzten gelenkten armenpflegerischen Behand-
lungsmethode das Gegenteil von dem erreicht wird, was man anstrebt. Je mehr
die wissenschaftliche Aufkliarung, insbesondere auf medizinischem und psycholo-
gischem Gebiete das Dunkel der letzten Griinde individuell bedingter Armut er-
hellte, um so deutlicher stellte sich heraus, dafl die sich in jedem Einzelfall als
zweckmiBlig erweisende fiirsorgerische Behandlungsart nur ermittelt werden kann
auf Grund einer sorgfiltigen Erforschung der jeweils wirksamen Armutsursachen,
wozu in erster Linie die genaue Kenntnis der korperlichen und seelischen Veran-
lagung des Bediirftigen und damit der Grenzen seiner naturgegebenen Leistungsfihig-
keit gehort. Die althergebrachte Armenpraxis beruhte auf MiBachtung dieses
fundamentalen Grundsatzes. Es fehlten ihr aber auch und zwar keineswegs durch
thre Schuld, die wichtigsten Voraussetzungen fiir die einwandfreie Ermittlung
jener Personlichkeitswerte. So glaubte man den Nagel auf den Kopf zu treffen,
indem man in moralisierender Weise und nach landlidufiger Meinung von weiflen
und schwarzen Schafen, von Wiirdigen und Unwiirdigen, von verschuldeter und
unverschuldeter Armut sprach, womit im Sinne einer verniinftigen Behandlungs-
methode nicht das geringste gewonnen, aber um so mehr Schaden angerichtet
wurde. Wer kinnte 2u Rechi bestreiten, daf3 diese reichlich primitive Betrachtungs-
weise auch heute noch, selbst in sonst so erlauchten Hdauptern ithren Spuk treibt und
auch auf die Armenprazis immer noch viel zu stark abfdrbt. Mit solchen Klassi-
fikationen kann der fortschrittlich gesinnte Armenpfleger praktisch nichts an-
fangen. Thn soll um so mehr die Frage interessieren: Inwieweit wird ein konkreter
VerarmungsprozeB durch irgendwie abwegiges Verhalten eines Unterstiitzten
beeinflu3t, inwieweit ist derselbe durch Anlageméngel, inwieweit durch offensicht-
lichen Leichtsinn des Bediirftigen bedingt? Besteht die Méglichkeit auf dieses
Verhalten korrigierend einzuwirken, eventuell innerhalb welcher Grenzen? Welche
Wege sind bei diesen armenerzieherischen MaBnahmen einzuschlagen, wenn sie zu
einem positiven Resultat fithren sollen. Dabei wird das moralische Urteil wohl
besser einer hoheren Macht iiberlassen. Es darf wohl behauptet werden, daB die
grole Mehrheit der Armenpflegen unseres Kantons in zunehmendem MaBe und
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soweit ihr die notigen Hilfsmittel finanzieller und fiirsorgerischer Art zur Verfii-
gung standen, danach trachtete, diese realistische, sozial gerechte Betrachtungs-
weise in ihrer Praxis zur Geltung zu bringen. Das lafit sich nun um so leichter
durchfihren, nachdem einmal der frithere, untragbare finanzielle Druck durch
die Reform des Systems der Staatsbeitrige und des Armengesetzes eine starke
Milderung erfahren hat. Die Notwendigkeit einer griindlichen Umstellung ist
aber auch dringlicher geworden denn je.

Der Ausbau von Sozialversicherung und -fiirsorge hat zwar den Aufgaben-
kreis der Armenpflege scheinbar stark verengert. Dabei stellte sich aber heraus,
daB durch Sozialversicherung und -fiirsorge im wesentlichen nur diejenigen
Unterstiitzungsfille dauernd von der Armenpflege gelost werden koénnen, in
welchen das Verarmungsproblem unkompliziert ist und keine allzugroflen finan-
ziellen Leistungen erforderlich sind, also alles Fille, die der fiirsorgerischen Be-
treuung nur sehr geringe, oder iiberhaupt keine Schwierigkeiten bieten. So wird
die Armenpflege immer mehr dazu gedringt, thre Tdtigkeit auf die Behandlung der
schwierigeren Fdlle zu konzentrieren. Dem zahlenméBigen Riickgang der Almosen-
genossigen, wenn sich ein solcher iiberhaupt auf die Dauer durchsetzen wird,
stehen um so groBere Schwierigkeiten hinsichtlich der Behandlungsmethode
gegeniiber. Weil sich die Uberhandnahme der schwierigen Armenfille immer
mehr als das eigentliche Zukunftsproblem der Armenpflege darzustellen scheint,
sind hieriiber wenigstens einige Andeutungen am Platze. Der schwierige Armenfall
diirfte in erster Linie dadurch sein charakteristisches Geprige empfangen, dal
er in ausschlaggebender Weise durch den Personlichkeitsfaktor, oder wenn wir
uns ungenauer aber einfacher ausdriicken wollen, durch abwegiges Verhalten
des Verarmten bestimmt wird und ferner dadurch, daf3 sich im Verarmungsproze
verschiedene Armutsursachen durchkreuzen und sich oft gegenseitig beeinflussen,
verschirfen. Mancher Armenpfleger weil ein Liedchen dariiber zu singen, wieviel
Kopfzerbrechen ihm die Behandlung jener Fille bereitet, in welchen MiBwirtschaft,
Liederlichkeit, Arbeitsscheu, Trunksucht, Haltlosigkeit und was solcher Abwegig-
keiten mehr sind, mit allen fiirsorgerischen Einwirkungen und ZwangsmaBnahmen
nicht auszurotten sind. Er nimmt wahr, wie sich all seinen Bemithungen zum
Trotz, der sich manchmal iiber Generationen hinziehende VerarmungsprozeB
immer hoffnungsloser gestaltet. So mag mancher, von der Aussichtslosigkeit seiner
gut gemeinten Absichten iiberzeugt, dazu gelangen, daB er schlieBlich den Kampf
aufgibt und sich mit dem Spruch aus Volksmund trostet, dafl Hopfen und Malz
verloren sind, wo es am Holz fehlt. Leider ist es ja manchmal so. Der kampflustige
Armenpfleger darf sich aber niemals mit diesem billigen Trost zufrieden geben.
Selbst mit schlechtem Holz laBt sich immer noch etwas anfangen, jedenfalls
beim Menschen. Nur mufl man sich da eben auch mit kleinern Teilerfolgen begnii-
gen und darf nie mehr verlangen noch erwarten, als was ein Mensch, so wie er
eben ist, bei gutem Willen zu geben vermag.

Es ist schon an anderer Stelle auf die veranlagungsbedingten Grenzen
menschlichen Verhaltens und auf die Notwendigkeit hingewiesen worden, diese
in jedem Unterstiitzungsfall einwandfrei festzustellen, da dieses Priifungsergebnis
die unentbehrliche Grundlage fiir das armenpflegerische Vorgehen bilden mu8.
Das gilt naturgeméB ganz besonders fiir die sogenannten schwierigen Fille.
Auf welche Weise gelangt der Armenpfleger zu solchen Kenntnissen ? Wir begegnen
auch heute immer wieder der Meinung, Armenpflege betreiben sei die einfachste
Angelegenheit, die man sich denken kénne. Ein unerschépfliches Mal von Nich-
stenliebe, praktischer Sinn, gesunder Menschenverstand und freigewachsene
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Menschenkenntnis — das geniige. Allein, mit all diesen Tugenden ist heute nicht
mehr auszukommen. Vielmehr werden an das fachliche Wissen und Konnen des
Armenpflegers noch weit gréflere Anforderungen gestellt. Ohne ein reiches Ma@
vielseitiger Fachkenntnisse, insbesondere auch auf psychologischem und soziolo-
gischem Gebiete, kann keine erfolgreiche Fiirsorge getrieben werden. Fiir den
Erwerb seines handwerklichen Riistzeugs stehen dem Berufsarmenpfleger aus-
reichende Hilfsmittel zur Verfiigung, so daB er sich dem Laienarmenpfleger gegen-
iiber in einer Vorzugsstellung befindet. Dieser darf sich aber nicht davon abhalten
lassen, soviel als méglich fir seine fachliche Ausbildung zu tun. Mit den von ihrem
Vorstand in Aussicht genommenen Veranstaltungen soll versucht werden, Ihnen
dabei durch gewisse Wegleitungen behilflich zu sein. Wer mit. mir die Auffassung
vertritt, daB das Laienelement in der Armenpflege unentbehrlich ist, weil es vor
biirokratischer Verknécherung schiitzt und bei der richtigen innern Einstellung
den unerliaflichen intimeren Kontakt zwischen Helfer und dem Hilfsbediirftigen
ermoglicht, der muB} sich auch dafiir einsetzen, dafl das berufliche Niveau des
Laienarmenpflegers auf eine zulingliche Hohe gebracht wird.

Am Schlusse meiner Ausfihrungen gestatten Sie mir nur noch einige Worte
zur umstrittenen Frage, ob die Armenpflege angesichts der neuzeitlichen Ent-
wicklung des Fiirsorgewesens ihre weitere Daseinsberechtigung tiberhaupt noch
zu erweisen vermag und ob sie nicht in vollig neue Formen iibergefithrt werden
soll und kann. Wer mit mir den gréfitmdoglichen Ausbau der Sozialversicherung
und der Spezialfiirsorge herbeiwtinscht, solange er sich auf gesunden finanziellen
und fiirsorgerischen Grundlagen bewerkstelligen 148t, der muB8 sich dessen be-
wuflt sein, daB diesen modernen Einrichtungen gewisse Grenzen gesetzt sind
und zwar in finanzieller wie in firsorgerischer Hinsicht. Sodann ist zu beriick-
sichtigen, daB die vorhandenen Einrichtungen die sich im Einzelfall kundgeben-
den Notstdnde manchmal nur teilweise zu beheben vermégen und daB fir zahl-
reiche andere Fille tiberhaupt keine Sonderfiirsorge besteht. All das setzt das
Vorhandensein eines allumfassenden Unterstiitzungssystems voraus, das Fehlen-
des zu ersetzen hat. Auf diese Unterstiitzungszentrale sind aber vor allem die-
jenigen angewiesen, die zufolge ihrer individuellen Veranlagung als fithrungs-
bediirftig zu behandeln sind und bei denen demzufolge die Unterstiitzung mit
erzieherischen MaBnahmen zu verbinden ist. Sobald im Armenwesen das finan-
zielle Problem definitiv gelost ist, sind es im wesentlichen nur noch jene, dem
Bediirftigen aus verstéindlichen Griinden so unsympathischen armenerzieheri-
schen Einwirkungen, durch die sich das armenrechtliche System zu diskreditieren
scheint. Aber selbst der unbefleckteste Name, mit dem man allenfalls eine ,,Ersatz-
armenpflege‘‘ bedenken kénnte, kime in Bélde in Verruf, sobald die neue Unter-
stiitzungszentrale diejenigen Erziehungsmethoden anzuwenden gezwungen wire,
ohne die keine zielbewuBte und wahrhaft humane Fiirsorge betrieben werden kann.

So muf} es dabei bleiben, daf die Armenpflege auch weiterhin als ein unentbehr-
liches Glied der Sozwalfiirsorge ihre bestimmie Aufgabe erfiillt. Sie wird dabei
immer mehr humane, realistische und =zielbewuBte Grundsitze entwickeln.
Wenn sie finanzielle Bedenken hemmen wollen, so mag sie sich dessen bewuBt
sein, daB hinter ihr eine leistungsfihige Subventionsbehérde steht, die die Armen-
pflege in allen Bestrebungen unterstiitzen wird, die eine sozial gerechte, fortschritt-
liche Unterstiitzungspraxis zum Ziele haben. '



	Entwicklung des Fürsorgewesens im Kanton Zürich seit Jahrhundertbeginn [Schluss]

